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Anmeldung:  
Aufbaukurs Rhythmikgeragogik 2017

Bildungswerk
Rhythmik e.V. 

Kursgebühren:
325 € je Phase | 295 € Mitgl. 

Unterkunft mit Vollpension
DZ  160,– € EZ  200,– €
Hinweis: unverbindliche Angaben! Es gelten die jeweils aktuellen Preise der 

Tagungshäuser, die Abrechnung von Unterkunft und Verpflegung erfolgt 

durch die Teilnehmenden direkt mit dem jeweiligen Tagungshaus.

Termine:
1. Kurswoche: 06. – 10.02.2017
2. Kurswoche: 05. – 09.09.2017
Landesmusikakademie NRW, Heek-Nienborg
Steinweg 2
48619 Heek-Nienborg

Bezahlung 
Die Kursgebühr ist bis zum 15.12.2016 auf das Konto des Bildungswerk Rhythmik e.V. 
zu überweisen:
 Sparkasse Münsterland Ost
 Ktnr.:  10 006 781 DE75 4005 0150 0010 0067 81
 BLZ:  400 501 50 WELADED1MST
 
Die schriftliche Anmeldung wird erst mit der Einzahlung der Kursgebühr gültig. 
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden bei der Anreise in der Akademie gezahlt. 
Hiermit melde ich mich verbindlich für den Aufbaukurs Rhythmikgeragogik 2016 an. 
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe S. 2) habe ich zur Kenntniss genommen.

Name 

Adresse   

Ort

E-Mail, Telefonnummer

Doppelzimmer   Einzelzimmer

Ich bringe folgende Vorkenntnisse mit:

Datum, Unterschrift



Bildungswerk
Rhythmik e.V. 

Stornierung
Bei Abmeldung nach dem 15.12.2016 werden die vollen Kosten für Teilnahme, Unterkunft und 
Verpflegung fällig, es sei denn, der Platz wird durch eine andere Teilnehmerin/einen anderen 
Teilnehmer belegt. 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Zahlungseingangs berücksichtigt.  
Sollte ein Seminar ausgebucht sein, erhalten Sie eine Absage. 
Das Recht auf Absage des Kurses aus organisatorischen Gründen, z.B. zu geringer  
TeilnehmerInnenzahl, Krankheit des/der Dozent/en/In, höhere Gewalt bleibt vorbehalten. 
Müssen wir das Seminar absagen, erstatten wir umgehend die gezahlte Seminargebühr. 
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verhaltens. 


